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(57) Zusammenfassung: Unterbodenschutz (1) für ein Kraft-
fahrzeug, aufweisend zumindest ein erstes Schutzelement 
(10), eine Stützstruktur (30) mit einer Mehrzahl von Rippen 
(31) und zumindest ein zweites Schutzelement (20), wobei 
die Stützstruktur (30) sandwichartig zwischen dem ersten 
Schutzelement (10) und dem zweiten Schutzelement (20) 
angeordnet und mit diesen jeweils verbunden ist und wobei 
sich die Rippen (31) zwischen dem ersten Schutzelement 
(10) und dem zweiten Schutzelement (20) erstrecken, so 
dass eine Mehrzahl von Hohlräumen (2) zwischen dem ers-
ten Schutzelement (10) und dem zweiten Schutzelement 
(20) gebildet sind, wobei der Unterbodenschutz (1) dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Stützstruktur (30) schalenför-
mig ausgebildet ist. 



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
Unterbodenschutz für Kraftfahrzeuge, insbesondere 
für Elektrokraftfahrzeuge. Weiterhin betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein 
Elektrokraftfahrzeug mit einem Unterbodenschutz 
und ein Verfahren zum Herstellen eines Unterboden-
schutzes.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschie-
dene Arten von Unterbodenschutzsystemen 
bekannt. Vorwiegend werden schwere Stahlplatten 
oder Stahlschweißbaugruppen als Unterboden-
schutz verwendet, um die hohe Intrusionskraft und 
Aufprallenergie beim dynamischen Aufsetzen von 
Kraftahrzeugen auf Hindernisse aufzunehmen. Sol-
che Unterbodenschutzsysteme erhöhen das Fahr-
zeuggesamtgewicht. Zudem weist ein Unterboden-
schutz aus Stahl eine erhöhte Gefahr gegenüber 
Korrosion auf.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
einen Unterbodenschutz bereitzustellen, der eine 
hohe Steifigkeit und Energieaufnahmefähigkeit bei 
gleichzeitig geringem Gewicht aufweist.

[0004] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Aufgabe wird durch einen Unterbodenschutz 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen des Unterbodenschutzes sind 
in den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen 
beschrieben.

[0005] Im Genaueren wird die der vorliegenden 
Erfindung zugrundeliegende Aufgabe durch einen 
Unterbodenschutz für ein Kraftfahrzeug gelöst, der 
zumindest ein erstes Schutzelement, eine Stütz-
struktur mit einer Mehrzahl von Rippen und zumin-
dest ein zweites Schutzelement aufweist. Die Stütz-
struktur ist sandwichartig zwischen dem ersten 
Schutzelement und dem zweiten Schutzelement 
angeordnet und mit diesen jeweils verbunden, 
wobei sich die Rippen zwischen dem ersten Schutz-
element und dem zweiten Schutzelement erstre-
cken, so dass eine Mehrzahl von Hohlräumen zwi-
schen dem ersten Schutzelement und dem zweiten 
Schutzelement gebildet sind.

[0006] Der erfindungsgemäße Unterbodenschutz 
weist den Vorteil auf, dass die Schutzwirkung des 
Unterbodenschutzes gegen eine mechanische Ein-
wirkung durch beispielsweise einen Aufprall erhöht 
ist. Das zweite Schutzelement kann bei einer mecha-
nischen Einwirkung, beispielsweise durch einen Auf-
prall durch ein dynamisches Aufsetzen eines Kraft-
fahrzeugs auf einen Untergrund, in die Hohlräume 
der Stützstruktur deformieren und dabei entstehende 
Energie durch den Aufprall in mechanische Deforma-
tionsenergie wandeln. Das erste Schutzelement wird 

dabei aufgrund der Deformation des zweiten Schutz-
elements in die Hohlräume des Unterbodenschutzes 
vor einer Deformation geschützt, so dass sich ober-
halb des ersten Schutzelements befindliche Bauteile 
des Kraftfahrzeugs wirksam geschützt sind. Dadurch 
weist der Unterbodenschutz eine erhöhte Schutzwir-
kung gegenüber mechanischer Einwirkung auf.

[0007] Der Unterbodenschutz ist für ein Kraftfahr-
zeug, insbesondere für ein elektrisch angetriebenes 
Fahrzeug ausgebildet.

[0008] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement kann auch als erste Schutz-
platte und/oder zweite Schutzplatte bezeichnet wer-
den.

[0009] Gemäß dem Merkmal, dass die Stützstruktur 
sandwichartig zwischen dem ersten Schutzelement 
und dem zweiten Schutzelement angeordnet ist, 
sind zumindest Teile der Stützstruktur zumindest 
abschnittsweise sandwichartig zwischen dem ersten 
Schutzelement und dem zweiten Schutzelement 
angeordnet. Beispielsweise sind die Rippen sand-
wichartig zwischen dem ersten Schutzelement und 
dem zweiten Schutzelement angeordnet.

[0010] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement kann als ein im wesentlichen 
flächiges Bauteil ausgebildet sein. Ein im wesentli-
chen flächiges Bauteil im Sinne der vorliegenden 
Erfindung weist eine erste Erstreckungsrichtung, 
eine zweite Erstreckungsrichtung und eine dritte 
Erstreckungsrichtung auf. Die dritte Erstreckungs-
richtung ist dabei deutlich kleiner als die erste Erstre-
ckungsrichtung und die zweite Erstreckungsrichtung. 
Die dritte Erstreckungsrichtung kann auch als 
Dickenerstreckung bezeichnet werden. Die erste 
Erstreckungsrichtung kann auch als Längserstre-
ckung bezeichnet werden. Die zweite Erstreckungs-
richtung kann auch als Breitenerstreckung bezeich-
net werden. Alle drei Erstreckungsrichtungen stehen 
orthogonal aufeinander.

[0011] Das erste Schutzelement kann eine erste 
Verbindungsfläche aufweisen. Die erste Verbin-
dungsfläche kann parallel zu der durch die Längser-
streckung und die Breitenerstreckung des ersten 
Schutzelements aufgespannten Ebenen angeordnet 
sein. Mit anderen Worten kann die erste Verbin-
dungsfläche orthogonal zu der Dickenerstreckung 
des ersten Schutzelements angeordnet sein.

[0012] Das zweite Schutzelement kann eine zweite 
Verbindungsfläche aufweisen. Die zweite Verbin-
dungsfläche kann parallel zu der durch die Längser-
streckung und die Breitenerstreckung des zweiten 
Schutzelements aufgespannten Ebenen angeordnet 
sein. Mit anderen Worten kann die zweite Verbin-
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dungsfläche orthogonal zu der Dickenerstreckung 
des zweiten Schutzelements angeordnet sein.

[0013] Die Stützstruktur kann eine Basisplatte auf-
weisen. Die Basisplatte der Stützstruktur kann als 
im wesentlichen flächiges Bauteil ausgebildet sein.

[0014] Gemäß dem Merkmal, dass die Stützstruktur 
eine Mehrzahl von Rippen aufweist, ist gemeint, dass 
die Stützstruktur zumindest zwei Rippen aufweist. 
Eine erste Untermenge der Rippen kann beispiels-
weise parallel zueinander ausgerichtet sein, und 
eine zweite Untergruppe der Rippen kann zu der ers-
ten Untergruppe der Rippen gekreuzt ausgerichtet 
sein.

[0015] Die Stützstruktur kann einen Kunststoff, ins-
besondere einen thermoplastischen und/oder duro-
plastischen Kunststoff aufweisen.

[0016] Die Stützstruktur kann zumindest abschnitt-
weise als faserverstärkter Kunststoff ausgebildet 
sein. Dadurch kann die Biegesteifigkeit des Unterbo-
denschutzes verbessert werden.

[0017] Die Stützstruktur kann Langfasern und/oder 
Endlosfasern aufweisen. Dadurch kann die Biege-
steifigkeit des Unterbodenschutzes nochmals ver-
bessert werden.

[0018] Die Fasern der Stützstruktur können als 
Glasfasern und/oder Karbonfasern und/oder Aramid-
fasern ausgebildet sein.

[0019] Gemäß dem Merkmal, dass die Stützstruktur 
sandwichartig zwischen dem ersten Schutzelement 
und dem zweiten Schutzelement angeordnet und 
mit diesen jeweils verbunden ist, ist gemeint, dass 
ausgehend von dem ersten Schutzelement zuerst 
die Stützstruktur angeordnet und mit dem ersten 
Schutzelement verbunden ist. Insbesondere ist das 
erste Schutzelement derart mit der Stützstruktur ver-
bunden, dass die Dickenerstreckung des ersten 
Schutzelements zumindest abschnittweise parallel 
zur Dickenerstreckung der Basisplatte der Stütz-
struktur verläuft. Das zweite Schutzelement ist derart 
an der Stützstruktur angeordnet und mit dieser ver-
bunden, dass die Dickenerstreckung der Basisplatte 
der Stützstruktur und die Dickenerstreckung des 
zweiten Schutzelements zumindest abschnittweise 
parallel zueinander verlaufen. Mit anderen Worten 
sind das erste Schutzelement und das zweite 
Schutzelement an zwei sich gegenüberliegenden 
Seiten der Stützstruktur an der Stützstruktur ange-
ordnet und mit dieser verbunden.

[0020] Die Rippen können sich derart zwischen dem 
ersten Schutzelement und dem zweiten Schutzele-
ment erstrecken, dass die Mehrzahl der Hohlräume 
von dem ersten Schutzelement und der Basisplatte 

der Stützstruktur begrenzt werden. Alternativ oder 
zusätzlich können die Hohlräume von dem ersten 
Schutzelement und dem zweiten Schutzelement 
begrenzt werden.

[0021] Die Mehrzahl der Hohlräume können Brei-
tenerstreckung und/oder einen Längserstreckung in 
einem Bereich von 10 mm bis 100 mm aufweisen, 
vorzugsweise in einem Bereich von 30 mm bis 60 
mm.

[0022] Die Rippen können sich in einem regelmäßi-
gen Muster zwischen dem ersten Schutzelement und 
dem zweiten Schutzelement erstrecken. Die Rippen 
können sich entlang der Längserstreckung und/oder 
der Breitenerstreckung der Basisplatte der Stütz-
struktur erstrecken und ein regelmäßiges Muster bil-
den. Dadurch wird die Biegesteifigkeit des Unterbo-
denschutzes verbessert.

[0023] Die Rippen können eine Wandstärke in 
einem Bereich von 1,5 mm bis 8 mm aufweisen, vor-
zugsweise in einem Bereich von 2 mm bis 4 mm.

[0024] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement können die Rippen der Stütz-
struktur teilweise überdecken. Dadurch kann eine 
erhöhte Flexibilität des Unterbodenschutzes erreicht 
werden.

[0025] Alternativ können das erste Schutzelement 
und/oder das zweite Schutzelement die Rippen der 
Stützstruktur vollständig überdecken. Dadurch kann 
eine erhöhte Biegesteifigkeit des Unterbodenschut-
zes erreicht werden.

[0026] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement können mittels Verbindungse-
lementen mit der Stützstruktur verbunden sein. Ver-
bindungselemente können als Schrauben, Niete 
oder sonstige Verbindungselemente ausgebildet 
sein. Beispielsweise kann in dem ersten Schutzele-
ment und/oder in dem zweiten Schutzelement eine 
Kavität mit einem Hinterschnitt oder ein Durchgangs-
loch ausgebildet sein. Das Material der Stützstruktur 
kann sich in die Kavität erstrecken, so dass auf diese 
Weise ein Niet gebildet ist. Ferner kann sich das 
Material der Stützstruktur durch ein Durchgangsloch, 
dessen Wandung vorzugsweise gefast ausgebildet 
ist, erstrecken, so dass auf diese Weise ein Niet 
gebildet ist.

[0027] Die Stützstruktur kann Verbindungsaufnah-
men aufweisen, welche dazu eingerichtet sind, das 
erste Schutzelement und/oder das zweite Schutzele-
ment mittels Verbindungselementen an die Stütz-
struktur zu verbinden. Die Verbindungsaufnahmen 
können an der Mehrzahl von Rippen angeordnet 
sein.
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[0028] Der Unterbodenschutz kann eine Mehrzahl 
von ersten Schutzelementen und zweiten Schutzele-
menten aufweisen. Dadurch kann eine erhöhte Fle-
xibilität des Unterbodenschutzes erreicht werden. 
Vorzugsweise weist die Stützstruktur eine Basis-
platte auf, von der sich die Mehrzahl der Rippen 
weg erstrecken.

[0029] Der entsprechend ausgebildete Unterboden-
schutz weist eine nochmals verbesserte Stabilität auf 
und ist besonders einfach herstellbar.

[0030] Die Mehrzahl der Rippen kann sich orthogo-
nal von der Basisplatte der Stützstruktur weg erstre-
cken. Dadurch kann eine vereinfachte Herstellung 
der Stützstruktur erreicht werden.

[0031] Die Mehrzahl der Rippen kann monolithisch 
mit der Basisplatte verbunden sein. Monolithisch ver-
bunden sind zwei Bauteile, die aus einem zusam-
menhängenden Stück gefertigt werden. Insbeson-
dere sind monolithisch verbunden Bauteile fugenlos 
miteinander verbunden.

[0032] Erfindungsgemäß ist die Stützstruktur scha-
lenförmig ausgebildet.

[0033] Der entsprechend ausgebildete Unterboden-
schutz weist eine nochmals verbesserte Stabilität auf 
und ist besonders einfach herstellbar.

[0034] Ein schalenförmiges Bauteil im Sinne der 
Erfindung weist zumindest einen im wesentlichen flä-
chigen Abschnitt und zumindest einen, den flächigen 
Abschnitt zumindest teilweise begrenzenden Rand-
abschnitt mit einer zum flächigen Abschnitt orthogo-
nalen Komponente, auf. Der begrenzende Randab-
schnitt kann auch als Begrenzungsrand bezeichnet 
werden.

[0035] Der Begrenzungsrand kann monolithisch mit 
der Basisplatte verbunden sein.

[0036] Die Stützstruktur kann ein Aufnahmevolu-
men aufweisen, welches von der Basisplatte und 
dem Begrenzungsrand zumindest teilweise begrenzt 
wird.

[0037] Der Begrenzungsrand kann die Basisplatte 
der Stützstruktur vollständig umschließen. Mit ande-
ren Worten kann das Aufnahmevolumen durch den 
Begrenzungsrand in Richtung der Längserstreckung 
und der Breitenerstreckung der Basisplatte durch 
den Begrenzungsrand vollständig begrenzt werden.

[0038] Die Stützstruktur kann als monolithisches 
Bauteil ausgebildet sein.

[0039] Das erste Schutzelement kann in dem Auf-
nahmevolumen der Stützstruktur angeordnet sein. 

Dadurch kann der Unterbodenschutz vereinfacht an 
einem Kraftfahrzeug montiert werden.

[0040] Vorzugsweise weist der Unterbodenschutz 
einen randseitig angeordneten Verbindungsflansch 
auf.

[0041] Der Verbindungsflansch ist vorzugsweise als 
Teil der Stützstruktur ausgebildet. Dadurch kann die 
Stützstruktur vereinfacht hergestellt werden. Zudem 
wird die Biegesteifigkeit der Stützstruktur dadurch 
erhöht.

[0042] Der Verbindungsflansch kann sich randseitig 
von der Stützstruktur wegerstrecken, insbesondere 
in Richtung der Breitenerstreckung und/oder der 
Längserstreckung der Basisplatte der Stützstruktur.

[0043] Der Verbindungsflansch kann eine Erstre-
ckung in Richtung der Breitenerstreckung und/oder 
der Längserstreckung der Basisplatte der Stützstruk-
tur in einem Bereich von 8 mm bis 40 mm aufweisen, 
vorzugsweise in einem Bereich von 10 mm bis 18 
mm. Dadurch kann der Unterbodenschutz verbes-
sert mit einem Kraftfahrzeug verbunden werden.

[0044] Der Verbindungsflansch kann eine Fügeflä-
che aufweisen. Die Fügefläche kann dazu eingerich-
tet sein, eine Verbindung mit einem Kraftfahrzeug 
oder mit einer Kraftfahrzeugkomponente, so wie bei-
spielsweise eine Traktionsbatterie, herzustellen. Die 
Verbindung mit dem Kraftfahrzeug kann eine stoff-
schlüssige Verbindung sein. Alternativ oder zusätz-
lich kann eine mechanische Verbindung mittels Ver-
bindungselementen hergestellt werden. 
Verbindungselemente können als Schrauben, Niete 
oder sonstige mechanische Verbindungselemente 
ausgebildet sein.

[0045] Der Verbindungsflansch kann als Teil des 
Begrenzungsrandes ausgebildet sein.

[0046] Der Verbindungsflansch kann als ein um die 
Stützstruktur umlaufender Verbindungsflansch aus-
gebildet sein.

[0047] Vorzugsweise ist/sind das erste Schutzele-
ment als erstes Organoblech und/oder das zweite 
Schutzelement als zweites Organoblech ausgebil-
det.

[0048] Unter Organoblechen sind Faser-Matrix- 
Halbzeuge zu verstehen. Diese bestehen aus 
einem Fasergewebe oder einem Fasergelege, die 
in eine thermoplastische Kunststoffmatrix eingebet-
tet sind. Dadurch kann die Warmumformbarkeit ver-
bessert werden und dadurch die Fertigungszeiten 
verkürzt werden. Zudem kann die Biegesteifigkeit 
des Unterbodenschutzes verbessert werden.
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[0049] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement können den gleichen Kunst-
stoff wie die Stützstruktur aufweisen. Dadurch kön-
nen das erste Schutzelement und/oder das zweite 
Schutzelement verbessert mit der Stützstruktur ver-
bunden werden, insbesondere verbessert ver-
schweißt werden.

[0050] Vorzugsweise ist/sind das erste Schutzele-
ment als erstes Metallblech und/oder das zweite 
Schutzelement als zweites Metallblech ausgebildet.

[0051] Ein als Metallblech ausgebildetes Schutzele-
ment weist verbesserte isotrope mechanische und 
thermische Eigenschaften auf. Dadurch kann insbe-
sondere das isotrope Verhalten des Unterboden-
schutzes verbessert werden.

[0052] Ein erstes Metallblech und/oder ein zweites 
Metallblech kann eine Stahllegierung und/oder eine 
Aluminiumlegierung aufweisen.

[0053] Das erste Schutzelement und/oder das 
zweite Schutzelement können teilweise oder voll-
ständig von der Stützstruktur, insbesondere von 
einem Kunststoffmaterial der Stützstruktur 
umschlossen sein. Dadurch kann das erste Schutz-
element und/oder das zweite Schutzelement verbes-
sert gegen Korrosion geschützt werden.

[0054] Das erste Schutzelement kann teilweise in 
den Verbindungsflansch hineinragen. Mit anderen 
Worten kann das erste Schutzelement von einem 
Material des Verbindungsflansches teilweise 
umschlossen sein. Dadurch wird die Biegesteifigkeit 
des Unterbodenschutzes, insbesondere im Bereich 
des Verbindungsflansches, erhöht.

[0055] Vorzugsweise weist/weisen das erste 
Schutzelement und/oder das zweite Schutzelement 
eine Wandstärke in einem Bereich 0,1 mm bis 6 
mm, vorzugsweise in einem Bereich von 0,5 mm bis 
4 mm , weiter vorzugsweise in einem Bereich von 1 
mm bis 3 mm auf.

[0056] Die Erfinder haben herausgefunden, dass 
auch bei überraschenderweise entsprechend dünn 
ausgebildeten Schutzelementen die Schutzwirkung 
des Unterbodenschutzes gegen mechanische Ein-
wirkungen im Vergleich zu aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Unterbodenschutzeinrichtungen 
erheblich verbessert ist und gleichzeitig das Gewicht 
reduziert ist.

[0057] Vorzugsweise ist die Stützstruktur als Kunst-
stoffbauteil, vorzugsweise als faserverstärktes 
Kunststoffbauteil ausgebildet.

[0058] Der entsprechend ausgebildete Unterboden-
schutz weist eine nochmals verbesserte Stabilität auf 

und ist besonders einfach herstellbar. Ferner kann 
die Stützstruktur vereinfacht, insbesondere werk-
zeugfallend durch Spritzgießen, Thermoformen 
und/oder Fließpressen und/oder Formpressen her-
gestellt werden. 

[0059] Die Stützstruktur kann thermoplastischen 
Kunststoff, vorzugsweise Polypropylen oder Poly-
amid aufweisen.

[0060] Alternativ kann die Stützstruktur duroplasti-
schen Kunststoff aufweisen.

[0061] Vorzugsweise weist die Stützstruktur eine 
Dickenerstreckung im Bereich von 5 mm bis 25 
mm, vorzugsweise im Bereich von 8 mm bis 20 mm 
aufweist, weiter vorzugsweise im Bereich von 10 mm 
bis 16 mm auf.

[0062] Dadurch kann das Gewicht der Unterboden-
struktur nochmals reduziert werden und die Effizienz 
eines Kraftfahrzeugs aufweisend einen entspre-
chend ausgebildeten Unterbodenschutz nochmals 
gesteigert werden.

[0063] Vorzugsweise ist/sind eine erste Verbin-
dungsfläche des ersten Schutzelements mit der 
Stützstruktur mittels Mikroformschluss und/oder 
eine zweite Verbindungsfläche des zweiten Schutz-
elements mit der Stützstruktur mittels Mikroform-
schluss verbunden.

[0064] Der entsprechend ausgebildete Unterboden-
schutz ist besonders einfach, da vorzugsweise 
zumindest teilweise werkzeugfallend herstellbar. 
Weiterhin weist der entsprechend ausgebildete 
Unterbodenschutz eine nochmals verbesserte Stabi-
lität auf.

[0065] Unter einem Mikroformschluss im Sinne der 
Erfindung wird ein Formschluss zwischen zwei Bau-
teilen verstanden, wobei ein Bauteil an einer Vielzahl 
von Stellen zumindest teilweise von dem anderen 
Bauteil hintergriffen wird. Dadurch kann ein verbes-
serter Formschluss mit einer erhöhten Verbindungs-
kraft erreicht werden. Außerdem können dadurch 
zwei Bauteile unterschiedlicher Materialien wie bei-
spielsweise Kunststoff und Metall verbessert mitei-
nander verbunden werden.

[0066] Vorzugsweise weist die erste Verbindungs-
fläche und/oder die zweite Verbindungsfläche eine 
Mikrooberflächenstruktur auf.

[0067] Die Mikrooberflächenstruktur der ersten Ver-
bindungsfläche und/oder der zweiten Verbindungs-
fläche ist/sind beispielsweise mittels eines Laser- 
Mikrostrukturierungsverfahrens und/oder mittels 
Sandstrahlen oder Korundstrahlen und/oder mittels 
eines Ätzverfahrens erzeugt.
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[0068] Vorzugsweise ist/sind eine erste Verbin-
dungsfläche des ersten Schutzelements mit der 
Stützstruktur und/oder eine zweite Verbindungsflä-
che des zweiten Schutzelements mit der Stützstruk-
tur stoffschlüssig verbunden.

[0069] Eine stoffschlüssige Verbindung kann bei-
spielsweise durch Verschweißen und/oder Verkleben 
der Stützstruktur mit der ersten Verbindungsfläche 
und/oder der zweiten Verbindungsfläche erreicht 
werden.

[0070] Vorzugsweise ist/sind auf der ersten Verbin-
dungsfläche eine erste Haftvermittlerschicht und/o-
der dass auf der zweiten Verbindungsfläche eine 
zweite Haftvermittlerschicht aufgebracht.

[0071] Durch die Haftvermittlerschicht kann eine 
verbesserte Verbindung, insbesondere eine verbes-
serte stoffschlüssige Verbindung erreicht werden.

[0072] Die Haftvermittlerschicht kann als hitzeakti-
vierbare Klebeschicht ausgebildet sein, vorzugs-
weise in Form einer Folie, eines Lacks und/oder 
einer Pulverlackbeschichtung. Die Pulverlackbe-
schichtung kann auf thermoplastischer oder duro-
plastischer Basis ausgebildet sein. Dadurch kann 
eine nochmals verbesserte stoffschlüssige Verbin-
dung zwischen der Stützstruktur und jeweils dem 
ersten Schutzelement und dem zweiten Schutzele-
ment erreicht werden.

[0073] Die Haftvermittlerschicht kann eine Schicht-
dicke in einem Bereich von 0,02 mm bis 3 mm auf-
weisen, vorzugsweise in einem Bereich von 0,03 mm 
bis 1 mm, weiter vorzugsweise in einem Bereich von 
0,05 mm bis 0,3 mm.

[0074] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Aufgabe wird zudem durch ein Kraftfahrzeug, 
insbesondere ein Elektrofahrzeug mit einem oben 
beschriebenen Unterbodenschutz, der an einem 
Unterboden des Kraftfahrzeugs, insbesondere an 
einer Traktionsbatterie des Kraftfahrzeugs befestigt 
ist, gelöst.

[0075] Der erfindungsgemäße Unterbodenschutz ist 
durch ein Verfahren zum Herstellen eines oben 
beschriebenen Unterbodenschutzes herstellbar, 
wobei das Verfahren die nachfolgenden Verfahrens-
schritte aufweist:

- Herstellen einer Stützstruktur;

- Einlegen eines ersten Schutzelements in ein 
erstes Fügewerkzeug;

- Einlegen der Stützstruktur in das erste Füge-
werkzeug;

- Verbinden des ersten Schutzelementes mit der 
Stützstruktur;

- Einlegen eines zweiten Schutzelements in das 
erste Fügewerkzeug oder in ein zweites Füge-
werkzeug;

- Einlegen der Stützstruktur in das zweite Füge-
werkzeug;

- Verbinden des zweiten Schutzelements mit der 
Stützstruktur.

[0076] Das Herstellen der Stützstruktur kann durch 
ein Spritzgießverfahren, ein Thermoformverfahren 
oder ein Fließpressverfahren erfolgen. Alternativ 
kann das Herstellen der Stützstruktur durch ein 
Pressverfahren mit duroplastischen Sheet-Molding- 
Compound (SMC) erfolgen.

[0077] Das Verbinden des ersten Schutzelementes 
und/oder des zweiten Schutzelementes mit der 
Stützstruktur kann durch ein Schweißverfahren erfol-
gen. Alternativ oder zusätzlich kann das Verbinden 
durch eine Verschraubung, eine Vernietung oder 
eine Verklemmung erfolgen.

[0078] Das Herstellen der Stützstruktur und das Ein-
legen des ersten Schutzelementes kann in einem 
Schritt erfolgen. Mit anderen Worten kann zuerst 
das erste Schutzelement in ein Werkzeug eingelegt 
werden und dann die Stützstruktur in dem gleichen 
Werkzeug durch ein Überpressen und/oder Über-
spritzen des ersten Schutzelementes hergestellt 
werden. Dadurch kann die Stützstruktur mit dem ers-
ten Schutzelement verbessert stoffschlüssig verbun-
den werden.

[0079] Das Herstellen der Stützstruktur und das Ein-
legen des zweiten Schutzelementes kann in einem 
Schritt erfolgen. Mit anderen Worten kann zuerst 
das zweite Schutzelement in ein Werkzeug eingelegt 
werden und dann die Stützstruktur in dem gleichen 
Werkzeug durch ein Überpressen und/oder Über-
spritzen des zweiten Schutzelementes hergestellt 
werden. Dadurch kann die Stützstruktur mit dem 
zweiten Schutzelement verbessert stoffschlüssig 
verbunden werden.

[0080] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Merkmale 
der Erfindung ergeben sich nachfolgend aus den 
erläuterten Ausführungsbeispielen. Dabei zeigen im 
Einzelnen:

Fig. 1: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Unterbodenschutzes 
gemäß einer ersten Ausführungsform;

Fig. 2: eine schematische, perspektivische 
Schnittdarstellung eines erfindungsgemäßen 
Unterbodenschutzes gemäß der ersten Aus-
führungsform;

Fig. 3: eine perspektivische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Unterbodenschutzes 
gemäß der ersten Ausführungsform; und
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Fig. 4: eine perspektivische Darstellung einer 
Stützstruktur eines erfindungsgemäßen Unter-
bodenschutzes gemäß einer zweiten Aus-
führungsform;

Fig. 5: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Unterbodenschutzes 
gemäß einer dritten Ausführungsform.

[0081] In der nun folgenden Beschreibung bezeich-
nen gleiche Bezugszeichen gleiche Bauteile bzw. 
gleiche Merkmale, sodass eine in Bezug auf eine 
Figur durchgeführte Beschreibung bezüglich eines 
Bauteils auch für die anderen Figuren gilt, sodass 
eine wiederholende Beschreibung vermieden wird. 
Ferner sind einzelne Merkmale, die in Zusammen-
hang mit einer Ausführungsform beschrieben wur-
den, auch separat in anderen Ausführungsformen 
verwendbar.

[0082] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform 
eines erfindungsgemäßen Unterbodenschutzes 1 
für ein Kraftfahrzeug in einer Schnittdarstellung. Der 
Unterbodenschutz 1 weist ein erstes Schutzelement 
10 und ein zweites Schutzelement 20 und eine zwi-
schen dem ersten Schutzelement 10 und dem zwei-
ten Schutzelement 20 sandwichartig angeordnete 
Stützstruktur 30 auf. Das erste Schutzelement 10 
und das zweite Schutzelement 20 sind an zwei sich 
gegenüberliegenden Seiten der Stützstruktur 30 mit 
dieser verbunden.

[0083] Die Stützstruktur 30 weist eine Mehrzahl von 
Rippen 31 auf, die sich orthogonal von einer Basis-
platte 32 der Stützstruktur 30 weg erstrecken. Die 
Mehrzahl von Rippen 31 erstreckt sich zudem zwi-
schen dem ersten Schutzelement 10 und dem zwei-
ten Schutzelement 20, so dass eine Mehrzahl von 
Hohlräumen 2 zwischen dem ersten Schutzelement 
10 und dem zweiten Schutzelement 20 gebildet sind.

[0084] Die Mehrzahl von Rippen 31 sind monoli-
thisch mit der Stützstruktur 30 verbunden. Die Mehr-
zahl von Rippen 31 verlaufen in Richtung der Brei-
tenerstreckung und der Längserstreckung der 
Stützstruktur 30 und bilden ein regelmäßiges Muster.

[0085] Das erste Schutzelement 10 weist eine erste 
Verbindungsfläche 11 auf und das zweite Schutzele-
ment 20 weist eine zweite Verbindungsfläche 21 auf. 
Das erste Schutzelement 10 ist mittels der ersten 
Verbindungsfläche 11 mit den Rippen 31 der Stütz-
struktur 30 verbunden. Das zweite Schutzelement 20 
ist mittels der zweiten Verbindungsfläche 21 mit der 
Basisplatte 32 der Stützstruktur 30 verbunden.

[0086] Der Unterbodenschutz 1 weist zudem einen 
randseitig angeordneten Verbindungsflansch 33 auf. 
Der Verbindungsflansch 33 ist monolithisch mit der 
Stützstruktur 30 verbunden. Der Verbindungsflansch 
33 erstreckt sich in Richtung der Längserstreckung 

und der Breitenerstreckung der Basisplatte 32 von 
der Stützstruktur 30 weg. Der Verbindungsflansch 
33 ist als um die Stützstruktur 30 umlaufender Ver-
bindungsflansch 33 ausgebildet.

[0087] Die Stützstruktur 30 ist schalenförmig ausge-
bildet. Die Stützstruktur 30 weist einen Begrenzungs-
rand 34 auf. Der Begrenzungsrand 34 und die Basis-
platte 32 begrenzen ein Aufnahmevolumen 40 
teilweise.

[0088] Das erste Schutzelement 10 ist in dem Auf-
nahmevolumen 40 der Stützstruktur 30 aufgenom-
men.

[0089] In Einbaulage des Unterbodenschutzes 1 ist 
ausgehend von einem Untergrund zunächst das 
zweite Schutzelement 20, dann die Stützstruktur 30 
und dann das erste Schutzelement 10 angeordnet. 
So kann im Falle einer mechanischen Einwirkung 
durch beispielsweise einen Aufprall verursacht 
durch ein Aufsetzen eines Kraftfahrzeugs mit einem 
Unterbodenschutz 1 das zweite Schutzelement 20 in 
die Hohlräume 2 der Stützstruktur 30 deformieren. 
Dadurch kann Energie durch den Aufprall in mecha-
nische Deformationsenergie umgewandelt werden. 
Somit werden die ausgehend von einem Untergrund 
oberhalb des Unterbodenschutzes 1 angeordneten 
Komponenten eines Kraftfahrzeugs verbessert 
geschützt.

[0090] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Schnittdar-
stellung des Unterbodenschutzes 1 gemäß der ers-
ten Ausführungsform. Der Begrenzungsrand 34 
weist eine höhere Erstreckung in der Erstreckungs-
richtung der Rippen 31 als die Rippen 31 auf. 
Dadurch kann das erste Schutzelement 10 bei 
einem Aufprall zusätzlich deformieren ohne eine 
Komponente eines Fahrzeugs zu treffen. Dadurch 
kann eine erhöhte Menge an mechanischer Defor-
mationsenergie aufgenommen werden.

[0091] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Darstellung 
eines Unterbodenschutzes 1 gemäß der ersten Aus-
führungsform. Das erste Schutzelement 10 über-
deckt die Mehrzahl von Rippen 31 der Stützstruktur 
30 teilweise. Dadurch wird die Flexibilität des Unter-
bodenschutzes erhöht.

[0092] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung 
einer Stützstruktur 30 einer zweiten Ausführungs-
form eines Unterbodenschutzes 1. Die Stützstruktur 
30 weist Verbindungsaufnahmen 35 zur Aufnahme 
von Verbindungselementen auf. Dadurch kann das 
erste Schutzelement 10 und/oder das zweite Schutz-
element 20 mittels Verbindungselementen wie bspw. 
Schrauben oder Niete mit der Stützstruktur verbun-
den werden.

7/14

DE 10 2022 005 143 A1 2024.06.20



[0093] Fig. 5 zeigt eine dritte Ausführungsform 
eines Unterbodenschutzes 1 für ein Kraftfahrzeug in 
einer Schnittdarstellung. Das erste Schutzelement 
10 ragt teilweise in den Verbindungsflansch 33 der 
Stützstruktur 30 hinein, sodass die erste Verbin-
dungsfläche 11 des ersten Schutzelements 10 
sowohl mit der Mehrzahl von Rippen 31 als auch 
dem Verbindungsflansch 33 verbunden ist. Dadurch 
kann die Biegesteifigkeit des Unterbodenschutzes 1 
nochmals erhöht werden.

Bezugszeichenliste

1 Unterbodenschutz

2 Hohlraum (des Unterbodenschutzes)

10 erstes Schutzelement / Organoblech / 
Metallplatte

11 erste Verbindungsfläche (des ersten 
Schutzelements)

20 zweites Schutzelement / Organoblech / 
Metallplatte

21 zweite Verbindungsfläche (des zweiten 
Schutzelements)

30 Stützstruktur / Kunststoffbauteil

31 Rippe (der Stützstruktur)

32 Basisplatte (der Stützstruktur)

33 Verbindungsflansch

34 Begrenzungsrand

35 Verbindungsaufnahmen

40 Aufnahmevolumen

Patentansprüche

1. Unterbodenschutz (1) für ein Kraftfahrzeug, 
aufweisend: 
- zumindest ein erstes Schutzelement (10); 
- eine Stützstruktur (30) mit einer Mehrzahl von Rip-
pen (31); und 
- zumindest ein zweites Schutzelement (20), wobei 
- die Stützstruktur (30) sandwichartig zwischen dem 
ersten Schutzelement (10) und dem zweiten Schutz-
element (20) angeordnet und mit diesen jeweils ver-
bunden ist, und 
- wobei sich die Rippen (31) zwischen dem ersten 
Schutzelement (10) und dem zweiten Schutzele-
ment (20) erstrecken, so dass eine Mehrzahl von 
Hohlräumen (2) zwischen dem ersten Schutzele-
ment (10) und dem zweiten Schutzelement (20) 
gebildet sind, wobei der Unterbodenschutz (1) 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Stützstruktur 
(30) schalenförmig ausgebildet ist.

2. Unterbodenschutz (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur 

(30) eine Basisplatte (32) aufweist, von der sich die 
Mehrzahl der Rippen (31) weg erstrecken.

3. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Unterbodenschutz (1) einen randseitig 
angeordneten Verbindungsflansch (33) aufweist.

4. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Schutzelement (10) als erstes Orga-
noblech (10) und/oder das zweite Schutzelement 
(20) als zweites Organoblech (20) ausgebildet ist/-
sind.

5. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Schutzelement (10) als erstes Metall-
blech (10) und/oder das zweite Schutzelement (20) 
als zweites Metallblech (20) ausgebildet ist/sind.

6. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Schutzelement (10) und/oder das 
zweite Schutzelement (20) eine Wandstärke in 
einem Bereich 0,1 mm bis 6 mm, vorzugsweise in 
einem Bereich von 0,5 mm bis 4 mm, weiter vor-
zugsweise in einem Bereich von 1 mm bis 3 mm 
aufweist/aufweisen.

7. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stützstruktur (30) als Kunststoffbauteil 
(30), vorzugsweise als faserverstärktes Kunststoff-
bauteil (30) ausgebildet ist.

8. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stützstruktur (30) eine Dickenerstreckung 
im Bereich von 5 mm bis 25 mm, vorzugsweise im 
Bereich von 8 mm bis 20 mm aufweist, weiter vor-
zugsweise im Bereich von 10 mm bis 16 mm auf-
weist.

9. Unterbodenschutz (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine erste Verbindungsfläche (11) des ersten 
Schutzelements (10) mit der Stützstruktur (30) mit-
tels Mikroformschluss und/oder eine zweite Verbin-
dungsfläche (21) des zweiten Schutzelements (20) 
mit der Stützstruktur (30) mittels Mikroformschluss 
verbunden ist/sind.

10. Unterbodenschutz (1) nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Verbin-
dungsfläche (11) und/oder die zweite Verbindungs-
fläche (21) eine Mikrooberflächenstruktur aufweist.

11. Unterbodenschutz (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass eine erste Verbindungsfläche (11) des ers-
ten Schutzelements (10) mit der Stützstruktur (30) 
und/oder eine zweite Verbindungsfläche (21) des 
zweiten Schutzelements (20) mit der Stützstruktur 
(30) stoffschlüssig verbunden ist/sind.

12. Unterbodenschutz (1) nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf der ersten Ver-
bindungsfläche (11) eine erste Haftvermittlerschicht 
und/oder dass auf der zweiten Verbindungsfläche 
(21) eine zweite Haftvermittlerschicht aufgebracht 
ist/sind.

13. Kraftfahrzeug, insbesondere Elektrokraft-
fahrzeug mit einem Unterbodenschutz (1) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 12, der an einem Unter-
boden des Kraftfahrzeugs, insbesondere an einer 
Traktionsbatterie des Kraftfahrzeugs befestigt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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